
Besondere Lernleistung
Grundlage
1. Ergebnisse eines individuellen, umfassenden fachlichen 

oder fachübergreifenden Projektes außerhalb eines 
Wettbewerbs und ohne Bezug zu einem Projektkurs
deutlich höherer Anspruch als an eine Facharbeit!
(Zeit und Umfang)

2. Umfassender Beitrag z.B. aus einem von den Ländern 
geförderten Wettbewerb

3. Ergebnisse eine Projektkurses
Voraussetzung: Belegung von mind. 40 anrechenbaren Kursen, 
da Projektkurse für die Wertung in der Gesamtqualifikation 
entfallen 



Besondere Lernleistung

Bewertung*:

umfangreiche schriftliche 
Dokumentation

und 

Kolloquium
Antrag bis Anfang Q2,1 stellen!

* Es wird eine Gesamtnote gegeben!



Besondere Lernleistung
Wichtige Hinweise

> Endnote: 4fache Wertung Block II (= 5.Abiturfach) 

Keine Wertung für Zulassung (ausreichend 
Kurse!)

Meldung bis spätestens zu Beginn der Q2

Absprache mit Fachlehrer und Genehmigung 
durch Schulleitung

Abgabe der schriftlichen Dokumentation bis 
spätestens zur Zulassung

Rücktritt spätestens vor Zulassung



Block II – Abiturprüfung
Abiturprüfung im 1. LK, 2. LK, 3. und 4. Abiturfach
Jede Prüfungsnote wird fünffach gewertet, 
mit besonderer Lernleistung vierfach.

Bei einer Mindestpunktzahl von 5 Punkten ergibt sich folgende 
Berechnung:
Ohne besondere Lernleistung:
2 Leistungskurse je 5 Pkte. x 5 = 25 Punkte = 50 Pkte.
2 Grundkurse je 5 Pkte. x 5 = 25 Punkte = 50 Pkte.

100 Pkte.
Mit besonderer Lernleistung:
2 Leistungskurse je 5 Pkte. x 4 = 20 Punkte = 40 Pkte.
2 Grundkurse je 5 Pkte. x 4 = 20 Punkte = 40 Pkte.
bes. Lernleistung 5 Pkte. x 4 = 20 Punkte = 20 Pkte.

100 Pkte.
Minimum 100 Punkte, Maximum 300 Punkte



•

• mindestens 100 Punkte in Block II
(Hinweis: schlechtes Abschneiden im 4. Fach)  

Block II – Abiturprüfung
Bedingungen

Ohne besondere 
Lernleistung:

Mit besonderer Lernleitung:

Mindestens in                      
2 Prüfungsfächern, 
darunter ein LK 
mindestens je 25 Punkte

Mindestens in                      
2 Prüfungsfächern, 
darunter ein LK mindestens 
je 20 Punkte


